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Kommunalverwaltung

ZWECKVERBAND STAATLICHE WEITERFÜHRENDE 
SCHULEN IM OSTEN DES LANDKREISES MÜNCHEN

Satzung zur Änderung und Neufassung der Verbands-
satzung des Zweckverbandes Staatliche weiterführen-
de Schulen im Osten des Landkreises München

Vom 5. Februar 2026

I.

Der Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im 
Osten des Landkreises München erlässt gemäß Art.  44 
Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenar-
beit (KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. Juni 1994 (GVBl. S. 555, 1995, S. 98, BayRS 2020-6-1-
I), das zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2025 (GVBl. S. 637) geändert worden ist, folgende Satzung 
zur Neufassung seiner Verbandssatzung:

A. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Name und Sitz

(1)	 Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband 
Staatliche weiterführende Schulen im Osten des Landkrei-
ses München“.

(2)	 Der Zweckverband hat seinen Sitz bis zur Fertigstellung 
des neuen Verwaltungsgebäudes in Kirchheim b. München, 
anschließend Am Schulcampus 2 in Aschheim.

§ 2
Verbandsmitglieder

(1)	 Verbandsmitglieder sind

a)	 die Gemeinden Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim 
b. München (Verbandsgemeinden) und

b)	 der Landkreis München.

(2)	 Weitere Gebietskörperschaften können dem Zweck-
verband beitreten.

§ 3
Aufgabe und Wirkungsbereich

(1)	 Der Zweckverband hat die Aufgabe, für das Staatliche 
Gymnasium Kirchheim b. München, die Staatl. Realschu-
le Aschheim sowie für weitere staatliche Realschulen 
und Gymnasien im Gebiet der Verbandsgemeinden den 
Aufwand nach dem jeweils geltenden Schulfinanzierungs-
gesetz zu tragen, soweit dieser nicht vom Staat zu über-
nehmen ist.

(2)	 Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes 
ergibt sich aus der Erfüllung seiner Aufgabe nach Abs. 1.

(3)	 Der Zweckverband kann über den Sachaufwand ge-
mäß BaySchFG hinaus Einrichtungen zur Verpflegung der 
Schülerinnen/Schüler (z.  B. Schulmensa) errichten und 
betreiben. Der Mensabetrieb ist eine freiwillige Aufgabe im 
eigenen Wirkungskreis.

§ 4
Gemeinnützigkeit

(1)	 Der Zweckverband verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar nur den in § 3 dieser Satzung festgelegten gemein-
nützigen Zweck. Der Zweckverband ist selbstlos tätig und 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2)	 Mittel des Zweckverbandes dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Verbands-
mitglieder erhalten keine Gewinnanteile oder sonstige 
Zuwendungen aus Mitteln des Zweckverbandes.

(3)	 Die Verbandsmitglieder erhalten beim Ausscheiden aus 
dem Zweckverband oder bei der Auflösung des Zweckver-
bandes nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und 
den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen. 

(4)	 Der Zweckverband darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Verbandszweck fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

(5)	 Bei Auflösung des Zweckverbandes ist das Vermögen 
für steuerlich begünstigte Zwecke zu verwenden. Ein künf-
tiger Beschluss des Zweckverbandes über die Verwendung 
des Vermögens darf erst nach Einwilligung des Finanzam-
tes ausgeführt werden. 

B. Verfassung und Verwaltung

§ 5
Verbandsorgane

(1)	 Organe des Zweckverbandes sind

a)	 die Verbandsversammlung
b)	 der Verbandsvorsitzende
c)	 der Verbandsausschuss

§ 6
Zusammensetzung der Verbandsversammlung,
Rechtsstellung der Verbandsräte

(1)	 In die Verbandsversammlung entsenden die Verbands-
gemeinden je 2 Verbandsräte und der Landkreis München 
3 Verbandsräte.

(2)	 Sollte durch Veränderung der Verbandsmitgliederzahl 
(§ 2) der Stimmenanteil des Landkreises München auf 
unter ein Drittel der Gesamtstimmenzahl sinken, so ist im 
Wege der Satzungsänderung durch Erhöhung der Stim-
menzahl des Landkreises München ein Stimmenanteil des 
Landkreises München von mindestens einem Drittel wieder 
herzustellen. 	
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(3)	 Die Verbandsräte haben je eine Stimme in der Ver-
bandsversammlung. Die Stimmen der Verbandsräte des 
Landkreises München können nur einheitlich abgegeben 
werden. Zu diesem Zweck haben sich die Verbandsräte des 
Landkreises München vor der Abstimmung über die Stimm-
abgabe zu einigen. Kommt eine Einigung nicht zustande, 
so entscheidet die Mehrheit der anwesenden Verbands-
räte des Landkreises München. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet der Landrat, falls er Verbandsrat und in der 
Sitzung anwesend ist; ist der Landrat nicht Verbandsrat, so 
entscheidet ein vom Landkreis München zu bestimmender 
Verbandsrat.  

(4)	 Der Verbandsvorsitzende, der oder die Stellvertreter 
und die übrigen Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. Ihre 
Entschädigung richtet sich nach Art. 30 Abs. 2 KommZG. 
Auslagen werden ersetzt.

§ 7
Einberufung der Verbandsversammlung

(1)	 Die Verbandsversammlung wird vom Verbandsvorsit-
zenden unter Angabe der Tagesordnung, des Ortes und 
der Zeit der Sitzung schriftlich oder elektronisch einberufen. 
Die Ladung muss so rechtzeitig erfolgen, dass zwischen 
ihrem Zugang und dem Tag der Sitzung ein Zeitraum von 
mindestens einer Woche liegt. In dringenden Fällen kann 
der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf vierundzwanzig 
Stunden abkürzen; die Abkürzung der Frist auf weniger 
als drei Tage ist auf Fälle unabweisbarer Notwendigkeit zu 
beschränken.

(2)	 Die Verbandsversammlung muss mindestens einmal 
jährlich einberufen werden. Sie muss ferner einberufen 
werden, wenn es ein Drittel der satzungsmäßigen Ge-
samtzahl der Verbandsräte oder alle Verbandsräte eines 
Verbandmitglieds unter Angabe der Beratungsgegenstände 
beantragen. Ebenso sind auf Antrag von einem Drittel der 
satzungsgemäßen Gesamtzahl der Verbandsräte oder von 
allen Verbandsräten eines Verbandsmitglieds bestimmte 
Beratungsgegenstände in die Einladung nach Abs. 1 auf-
zunehmen.

(3)	 Die Aufsichtsbehörde ist vom Verbandsvorsitzenden 
rechtzeitig unter Beifügung der Tagesordnung zu benach-
richtigen. Ihre Vertreter haben das Recht, an der Verbands-
versammlung teilzunehmen. Auf Antrag ist ihnen das Wort 
zu erteilen.

(4)	 Der für Schulangelegenheiten zuständige Abteilungs- 
und Sachgebietsleiter des Landratsamtes München und 
die Schulleiter werden zu den Sitzungen eingeladen und 
angehört, sofern die Verbandsversammlung nicht für den 
Einzelfall etwas anderes beschließt. 

(5)	 Die Sitzungen der Verbandsversammlung werden 
vom Verbandsvorsitzenden oder – im Falle seiner Ver-
hinderung – vom stellvertretenden Verbandsvorsitzenden 
geleitet. Er bestimmt zur Aufnahme der Niederschrift einen 
Protokollführer, der nicht Mitglied der Verbandsversamm-
lung sein muss.

§ 8
Aufgaben der Verbandsversammlung

(1)	 Die Verbandsversammlung hat über die Angelegen-
heiten des Zweckverbandes zu beschließen, soweit nicht 
der Verbandsvorsitzende oder der Verbandsausschuss 
zuständig ist.

Der Verbandsversammlung sind insbesondere vorbehalten:

a)	 Die Entscheidung über die Errichtung und wesentliche 
Erweiterungen der den Verbandsaufgaben dienenden 
Einrichtungen und die Erteilung der Planungsaufträge 
für die Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Ver-
änderung der Schulanlagen,

b)	 die Beschlussfassung über die Änderung der Verbands-
satzung und die Auflösung des Zweckverbandes sowie 
die Bestellung von Abwicklern,

c)	 die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung 
oder die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen,

d)	 die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, über 
die Nachtragshaushaltssatzungen, über Einwendungen 
gegen die Haushaltssatzung und die Nachtragshaus-
haltssatzungen sowie die Beschlussfassung über die 
Aufnahme von zusätzlichen Krediten während der 
vorläufigen Haushaltsführung,

e)	 die Beschlussfassung über den Finanzplan, 

f)	 die Wahl des oder der stellvertretenden Verbandsvor-
sitzenden aus der Mitte der Verbandsversammlung, die 
Bestellung der Mitglieder des Verbandsausschusses 
und die Festsetzung von Entschädigungen,

g)	 die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer Aus-
schüsse,

h)	 der Beschluss über den Austritt von Verbandsmitglie-
dern und die Aufnahme neuer Mitglieder,

i)	 der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Ge-
schäftsordnung für die Verbandsversammlung,	

j)	 die Feststellung der Jahresrechnung oder des Jahres-
abschlusses und der Entlastung,

k)	 der Abschluss von Kreditverträgen und ähnlichen 
Rechtsgeschäften,

l)	 die Vergabe von Bauaufträgen und Leistungen mit 
einem Wert von mehr als 250.000 €,

m)	 die Bestellung und Abberufung eines Geschäftsleiters. 

(3)	 Beschlüsse nach Abs. 1 Buchst. a bis e, h, und l bedür-
fen einer Mehrheit von drei Vierteln der satzungsmäßigen 
Stimmenzahl.
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§ 8a
Zuständigkeit des Verbandsausschusses

(1)	 Der Verbandsausschuss ist zuständig für

a)	 die Vergabe von Bauaufträgen und Leistungen mit 
einem Wert zwischen 60.000 € und 250.000 € (inkl. 
gesetzlicher Mehrwertsteuer)

b)	 den Beschluss über eine wiederkehrende, außerschu-
lische Nutzung der Schulanlagen

c)	 die Einstellung, Höhergruppierung, Abordnung, Verset-
zung und Entlassung der Arbeitnehmer des Zweckver-
bandse ab Entgeltgruppe 9 des Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst.

(2)	 Der Verbandsausschuss ist im Hinblick auf den Er-
weiterungsneubau des Gymnasiums Kirchheim und dem 
Neubau des Schulcampus Aschheim abweichend von § 8 
Abs. 1 Satz 2 Buchst. l und § 8a Abs. 1a) zuständig für die 
Vergabe von Bauaufträgen und Leistungen mit einem Wert 
von mehr als 60.000 €.

§ 9
Beschlüsse und Wahlen der Verbandsversammlung

(1)	 Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche Verbandsräte ordnungsgemäß geladen sind 
und die erschienenen stimmberechtigten Verbandsräte 
die Mehrheit der Stimmen haben. Wird wegen Beschluss-
unfähigkeit, die nicht auf der persönlichen Beteiligung der 
Mehrheit der Verbandsräte beruht, eine neue Verbands-
versammlung über denselben Gegenstand innerhalb von 
4 Wochen einberufen, so ist die Verbandsversammlung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen be-
schlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten Einladung 
ausdrücklich hinzuweisen.

(2)	 Beschlüsse der Verbandsversammlung werden in of-
fener Abstimmung mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Stimmen gefasst, soweit in dieser Satzung oder durch Ge-
setz nichts anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit ist 
der Antrag abgelehnt. Stimmenthaltung ist nicht zulässig.

(3)	 Für Wahlen gilt Art. 33 Abs. 3 KommZG.

(4)	 Über die Verhandlungen der Verbandsversammlung 
ist eine Ergebnisniederschrift aufzunehmen und vom 
Verbandsvorsitzenden und dem Protokollführer zu unter- 
zeichnen. Abschriften der Niederschrift über die in öffent-
licher Sitzung gefassten Beschlüsse sind den Verbands-
mitgliedern, den Verbandsräten und der Aufsichtsbehörde 
zu übersenden.

§ 10
Verbandsvorsitzender 

(1)	 Der Verbandsvorsitzende und höchstens drei Stell-
vertreter werden aus der Mitte der Verbandsversammlung 

gewählt. Der Verbandsvorsitzende soll der gesetzliche 
Vertreter eines Verbandsmitgliedes sein. 

(2)	 Der Verbandsvorsitzende beruft die Verbandsversamm-
lung zu den Sitzungen ein und bereitet ihre Beschlüsse vor. 
Er vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung.

(3)	 Der Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zustän-
digkeit die Angelegenheiten, die nach der Gemeindeord-
nung dem ersten Bürgermeister zukommen. Er vertritt den 
Zweckverband nach außen.

(4)	 Durch Beschluss der Verbandsversammlung können 
dem Verbandsvorsitzenden unbeschadet des Art. 34 Abs. 2 
KommZG und des § 8 Abs. 1 Satz 2 dieser Satzung weitere 
Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertragen 
werden.

(5)	 Bei der Erfüllung seiner Aufgaben soll sich der Ver-
bandsvorsitzende eines von der Verbandsversammlung 
zu ernennenden oder einzustellenden Geschäftsleiters und 
weiterer Hilfskräfte bedienen.

§ 10a
Verbandsausschuss

(1)	 Der Verbandsausschuss besteht aus vier Mitgliedern. 
Die Verbandsversammlung entsendet jeweils einen Ver-
treter eines Verbandsmitgliedes in den Ausschuss. Die 
Ausschussmitglieder und deren Stellvertreter müssen der 
Verbandsversammlung als Verbandsrat angehören und 
werden durch die Verbandsversammlung ernannt. Über 
den Ausschussvorsitz bestimmt die Verbandsversammlung.

(2)	 Die Bestellung der Ausschussmitglieder gilt für die 
Dauer der Zugehörigkeit zur Verbandsversammlung. Die 
Bestellten können nur aus wichtigen Gründen von der 
Verbandsversammlung abberufen werden.

(3)	 Jedes Ausschussmitglied hat im Ausschuss dieselbe 
Stimmenzahl wie das von ihm vertretene Verbandsmitglied 
in der Verbandsversammlung.

§ 10b
Einberufung des Verbandsausschusses

(1)	 Für die Sitzungen und Beschlüsse des Verbandsaus-
schusses gelten die Bestimmungen für die Verbandsver-
sammlung entsprechend.

(2)	 Die Ladungsfrist bestimmt sich nach § 7 Abs. 1 der 
Verbandssatzung.

§ 11
Geschäftsstelle und Geschäftsleiter

(1)	 Der Zweckverband unterhält eine Geschäftsstelle. Die 
Geschäftsstelle wird vom Verbandsvorsitzenden geleitet, 
solange kein Geschäftsleiter durch Beschluss der Ver-
bandsversammlung bestellt ist. Die Geschäftsstelle unter-
stützt den Verbandsvorsitzenden nach seinen Weisungen 
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bei den laufenden Verwaltungsgeschäften. Der Geschäfts-
leiter nimmt an den Sitzungen der Verbandsversammlung 
beratend teil.

(2)	 Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befug-
nisse dem Geschäftsleiter zur selbstständigen Erledigung 
übertragen.

C. Wirtschafts- und Haushaltsführung

§ 12
Anzuwendende Vorschriften

Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 
oder diese Satzung nichts anderes bestimmen, gelten 
für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweck-
verbandes die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft 
entsprechend.

Der Zweckverband ist Mitglied des Bayerischen Kommu-
nalen Prüfungsverbandes.

§ 13
Deckung des einmaligen Aufwandes

(1)	 Die jeweilige Schulsitzgemeinde übereignet dem 
Zweckverband das erschlossene Schulgrundstück kosten-
los.

(2)	 Zum einmaligen Aufwand einer Schulanlage zählen die 
Kosten für Neu- und Ersatzneubauten, Erweiterungs- und 
Umbaumaßnahmen, sowie Generalsanierungen, Aufwen-
dungen für Container und Raumanmietungen, die Kosten 
der Erstausstattung und das Schulgrundstück.

(3)	 Soweit die Gesamtkosten für den einmaligen Aufwand 
nicht durch Zuschüsse, Beihilfen oder freiwillige Leistun-
gen irgendwelcher Art gedeckt werden, sind sie von den 
Verbandsmitgliedern wie folgt aufzubringen:

3.1	 Der Landkreis München trägt:

3.1.1	 70 % der zuweisungsfähigen Baukosten nach den 
Richtlinien für die staatlichen Beihilfen zu kommu-
nalen Baumaßnahmen sowie 70  % der nicht zu-
weisungsfähigen Kosten; das gilt für die erstmalige 
Errichtung einer Schule, für Erweiterungsbauten 
(bauliche Erweiterung der Nutzfläche einer beste-
henden Schule) und Ersatzneubauten. 

	 Diese Regelung gilt für Baumaßnahmen, deren 
Inbetriebnahme nach dem 01.01.2023 erfolgte.

	 Das Schulgrundstück muss ohne finanzielle Beteili-
gung des Landkreises eingebracht werden.	

3.1.2	 100  % der tatsächlichen Baukosten bei Umbau-
maßnahmen und Generalsanierungen – jeweils 
inkl. energetisch begründeter Baumaßnahmen –, 
der Kosten von Anlagen zur Stromerzeugung mit 

Nutzung regenerativer Energieträger im Eigenbetrieb 
bei bestehenden Bauten und Neubauten sowie der 
erforderlichen Aufwendungen für Container, Raum-
anmietungen und der Abbruchkosten. 

	 Der Landkreis München übernimmt rückwirkend 
die Kosten der Containeraufwendungen, die in der 
Zeit von 1993 bis einschließlich 2015 entstanden 
sind, wobei die Summe der Ausgaben – beginnend 
im Folgejahr ab Nutzungsbeginn bis einschließlich 
2018 – zu jährlich 1/25 abgeschrieben wird.

3.1.3	 50 % der Zinsen für Zwischenfinanzierungen, die 
wegen nicht rechtzeitiger Gewährung staatlicher Zu-
schüsse vom Zweckverband aufgenommen werden 
müssen.

3.1.4	 70 % der nicht zuweisungsfähigen Kosten rückwir-
kend für seit dem 01.01.2018 durchgeführte bzw. 
begonnene Schulbaumaßnahmen unter Berücksich-
tigung einer 25-jährigen Abschreibung.

	 Dabei wird wie folgt vorgegangen:
	 Es werden 70  % der nicht zuweisungsfähigen 

Baukosten um die Abschreibungsbeträge der je-
weiligen Jahre reduziert. Die Abschreibung wird 
linear ermittelt und beginnt mit dem Folgejahr der 
Inbetriebnahme, also frühestens ab dem Jahr 2019. 

3.2	 Die Verbandsgemeinden tragen die übrigen Kosten 
des einmaligen Aufwandes im Sinne des Absatzes 2.

3.2.1	 Die Abrechnung über die Kosten erfolgt acht Jahre 
nach dem die Baumaßnahme nach Ziffer 3.1.1 dem 
Schulbetrieb zur Verfügung gestellt wird nach fol-
gendem Verteilerschlüssel:

	 Jede Verbandsgemeinde trägt den Kostenanteil, 
der sich aus dem Verhältnis der Gesamtschüler-
zahl ihrer Gemeinde in den vorangegangenen acht 
Schuljahren zu der Gesamtschülerzahl aller Ver-
bandsgemeinden im selben Zeitraum errechnet. Zur 
Ermittlung der Gesamtschülerzahlen sind die jeweils 
am amtlichen Stichtag (1. Oktober) des laufenden 
Schuljahres vorhandenen Schülerzahlen zu addie-
ren.

3.2.2	 Die Abrechnung über die Kosten der Baumaßnah-
men nach Ziffer 3.1.2 mit dem Landkreis München 
erfolgt fünf Jahre nach Fertigstellung der Baumaß-
nahme. Bei Baumaßnahmen, die innerhalb eines 
Haushaltsjahres abgeschlossen werden bzw. für 
den Schulbetrieb zur Verfügung stehen, erfolgt die 
Abrechnung im darauffolgenden Haushaltsjahr. Ziffer 
3.2.3 Satz 1, 3 und 4 gelten entsprechend.

3.2.3	 Die Verbandsmitglieder haben im Vorgriff auf ihre 
endgültigen Leistungen nach den Ziff. 3.1 und 3.2 
Abschlagszahlungen zu leisten. Die Abschlagszah-
lungen sind der Höhe nach entsprechend dem in 
Absatz 3 Ziffer 3.2.1 festgelegten Verteilerschlüssel 
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mit der Maßgabe zu bestimmen, dass sich der von 
den Verbandsgemeinden aufzubringende Anteil 
nach der Schülerzahl zum 1. Oktober des Vorjahres 
richtet. Die Abschlagszahlungen werden entspre-
chend dem Baufortschritt als vorläufige Umlagen 
in der Haushaltssatzung für jedes Jahr festgesetzt. 
Sie werden mit der Inrechnungstellung durch den 
Zweckverband fällig.

3.2.4	 Bei Baumaßnahmen nach Ziffer 3.1.1, die innerhalb 
eines Haushaltsjahres abgeschlossen werden bzw. 
für den Schulbetrieb zur Verfügung stehen, erfolgt 
die Kostenverteilung gemäß Ziffer 3.2.3 Satz 2.

§ 14
Deckung des laufenden Sachbedarfs

(1)	 Der laufende Sachbedarf umfasst den Aufwand für die 
Bewirtschaftung und den Unterhalt der Schulanlage – auch 
der Einheiten, die nicht schulaufsichtlich genehmigt sind, 
aber der Schule zur Nutzung überlassen werden –, die Er-
satzbeschaffungen und die Ergänzung der Erstausstattung 
und deren Instandhaltung, den Aufwand für das Hausper-
sonal sowie die übrigen regelmäßig wiederkehrenden Auf-
wendungen, die bei staatlichen weiterführenden Schulen 
nach den Bestimmungen des Schulfinanzierungsgesetzes 
in seiner jeweiligen Fassung vom Schulaufwandsträger 
erbracht werden müssen. Ferner zählen hierzu der not-
wendige Verwaltungsaufwand und die von den Verbands-
mitgliedern beschlossenen Aufwendungen außerhalb des 
Schulfinanzierungsgesetzes (sog. freiwillige Leistungen).

Die Kosten für die Ergänzung der Erstausstattung werden 
erstmals nach fünf Jahren, nachdem die erste Abschluss-
klasse die Schule verlassen hat, übernommen; bei Erwei-
terungs- und Ersatzneubauten erstmals nach zehn Jahren, 
nachdem der Erweiterungs- bzw. Ersatzneubau in Betrieb 
genommen wurde.

Zum laufenden Sachbedarf im Sinne dieser Satzung zählt 
ferner der notwendige Verwaltungsaufwand (sämtlicher 
Personal- und Sachaufwand, Honorarkosten für die externe 
Unterstützung im Rahmen des Bauunterhalts) des Zweck-
verbandes, der mit einer jährlichen Pauschale abgegolten 
wird. Die – die Pauschale übersteigenden – Kosten werden 
von den Verbandsgemeinden anteilig nach Schülerzahlen 
übernommen.

(2)	 Für die Jahre 2023 bis 2025 wird die Verwaltungs- 
kostenpauschale auf jährlich 100.000 € je Schule festge-
setzt.

Ab dem Jahr 2026 wird bis zur Festsetzung einer neuen 
Verwaltungskostenpauschale weiterhin ein Betrag von 
jährlich 100.000 € je Schule gewährt.

(3)	 Der durch Einnahmen (beispielsweise Gastschulbei-
träge, Zuschüsse und Spenden Dritter) nicht gedeckte 
laufende Bedarf der Schulen wird vom Landkreis München 
getragen.

(4)	 Der Betrieb einer Schulmensa stellt eine freiwillige Leis-
tung des Zweckverbandes dar. Der durch Elternbeiträge, 
Essensgelder oder sonstige Einnahmen nicht gedeckte 
Aufwand (Defizit) wird wie folgt getragen:

a)	 Erfolgt die Versorgung ausschließlich der weiterführen-
den Schulen im Wirkungsbereich des Zweckverbandes, 
trägt der Landkreis München den Defizitausgleich zu 
100 %.

b)	 Werden zusätzlich Schülerinnen und Schüler von 
Grundschulen in den Mitgliedsgemeinden versorgt, 
erfolgt die Kostenverteilung zwischen dem Landkreis 
München und den jeweiligen Verbandsgemeinden im 
Verhältnis der gelieferten Essen.

c)	 Der Zweckverband stellt den Defizitausgleich jährlich 
fest und rechnet diesen gegenüber den Kostenträgern 
ab.

§ 15
Haushaltssatzung

Der Verbandsvorsitzende gibt den Entwurf der Haushalts-
satzung rechtzeitig, jedoch mindestens 1 Monat vor dem 
Beschluss über die Haushaltssatzung, den Verbandsmit-
gliedern bekannt.

§ 16
Jahresrechnung und Prüfung

(1)	 Der Verbandsvorsitzende legt die Rechnung der Ver-
bandsversammlung vor, die sie überprüft (örtliche Rech-
nungsprüfung) und dann feststellt. Die Prüfung kann auf 
Beschluss der Verbandsversammlung ein aus ihrer Mitte 
zu bestellender Rechnungsprüfungsausschuss vornehmen. 
Vor der Prüfung ist das Revisionsamt des Landkreises 
München zu hören.

(2)	 Nach Festlegung der Jahresrechnung beschließt die 
Verbandsversammlung gemäß Art. 102 GO in Verbindung 
mit Art. 26 Abs. 1 KommZG in öffentlicher Sitzung auch 
über die Entlastung. Die Verpflichtung des Verbandsvor-
sitzenden, die überörtliche Rechnungsprüfung nach den 
gesetzlichen Bestimmungen zu veranlassen, bleibt davon 
unberührt.

§ 17
Kassenverwaltung

Die Kassengeschäfte des Zweckverbandes werden bis 
31.12.2025 bei der Mitgliedsgemeinde Kirchheim b. Mün-
chen geführt, ab dem 01.01.2026 übernimmt dies die Kasse 
des Landratsamt München.



Oberbayerisches Amtsblatt Nr. 4 vom 20. Februar 2026     36

D. Sonstiges

§ 18
Austritt von Verbandsmitgliedern

(1)	 Der Austritt eines Verbandsmitgliedes aus dem Zweck-
verband bedarf der Zustimmung des Zweckverbandes. 
Die Zustimmung bedarf einer Mehrheit von drei Viertel der 
satzungsmäßigen Stimmenzahl sowie der Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde.

(2)	 Der Austritt wird mit Ablauf des Tages rechtswirksam, 
der dem Tag des Inkrafttretens der betreffenden Änderungs-
satzung vorangeht.

(3)	 Das Recht auf Kündigung aus wichtigem Grund (Art. 
44 Abs. 3 KommZG) bleibt unberührt.

§ 19
Auflösung des Zweckverbandes

(1)	 Die Auflösung des Zweckverbandes erfolgt durch 
Beschluss der Verbandsversammlung, der einer Mehrheit 
von drei Viertel der satzungsmäßigen Stimmenzahl bedarf. 
Hierfür ist außerdem die Genehmigung der Regierung von 
Oberbayern (Art. 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KommZG) erfor-
derlich.

(2)	 Im Falle der Auflösung des Zweckverbandes sind die 
Schulgrundstücke an den dann zuständigen Schulträger, 
bei Auflösung der Schulen an die jeweiligen Schulsitzge-
meinden zu übereignen. Der dann zuständige Schulträger, 
bei Auflösung der Schule die jeweilige Schulsitzgemeinde, 
hat den Verbandsmitgliedern eine Entschädigung (Zeitwert) 
für die auf den Schulgrundstücken vorhandenen baulichen 
Anlagen nach dem Verhältnis ihrer Beteiligung an den 
Baukosten der jeweiligen Schule zu zahlen. Im Übrigen 
regeln sich Auflösung und Abwicklung nach Art. 46 und 47 
KommZG.

§ 20
Änderung der Verbandssatzung

Der Beitritt, der Austritt, der Ausschluss und die außeror-
dentliche Kündigung von Verbandsmitgliedern, sowie die 
Änderung der Verbandsaufgabe bedürfen der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde. Sonstige Satzungsänderungen 
sind der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

§ 21
Bekanntmachungen

(1)	 Diese Satzung und ihre Änderungen werden gemäß Art. 
21 Abs. 1 Satz 1 und Art. 48 Abs. 3 KommZG im Amtsblatt 
der Regierung von Oberbayern amtlich bekanntgemacht.

(2)	 Die Verbandsmitglieder sollen in der für die Bekannt-
machung ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf die 
Veröffentlichung nach Abs. 1 hinweisen.

(3)	 Die Veröffentlichung sonstiger Bekanntmachungen wird 
durch die Geschäftsordnung geregelt.

§ 22
Anwendbarkeit des KommZG

Soweit diese Satzung keine abweichenden Bestimmungen 
enthält, sind die Vorschriften des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit in der jeweils gültigen Fassung 
anzuwenden.

§ 23
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 7. Oktober 2025 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 10. April 2024 
(OBABI S. 192) außer Kraft.

Kirchheim b. München, 5. Februar 2026
Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen 
im Osten des Landkreises München

Stephan Keck
Verbandsvorsitzender

II.

Die Regierung von Oberbayern hat die vorstehende Sat-
zung zur Änderung und Neufassung der Verbandssatzung 
mit Schreiben vom 28.01.2026 gem. Art. 48 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1, Satz 2, Art. 20 Abs. 1 KommZG genehmigt. 

Die Satzung wird hiermit gem. Art. 48 Abs. 3 Satz 1 
KommZG amtlich bekannt gemacht.
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ZWECKVERBAND KELTEN RÖMER MUSEUM 
MANCHING

6. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes kelten römer museum manching

Vom 19. November 2025
 
I.

Der Zweckverband kelten römer museum manching 
(ehemals „Zweckverband „Keltisch-Römisches Museum 
Manching“) erlässt auf Grund des Art. 44 des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBl. 
S. 555, 1995, S. 98, BayRS 2020-6-1-I), das zuletzt durch 
§ 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 637) 
geändert worden ist, folgende Satzung zur Änderung der 
Satzung des Zweckverbandes kelten römer museum man-
ching vom 1. April 2009 (OBABl S. 111), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 17. Juli 2024 (OBABl 2025 S. 51):

§ 1
Änderungstatbestände

§ 14 Absatz 4 der Satzung wird geändert und erhält 
folgende neue Fassung:

„(4)	 Der Landkreis, der Bezirk und der Markt Manching 
tragen die Betriebskosten. Die vom Landkreis und Bezirk 
zu tragenden jährlichen Betriebskosten für das Jahr 2026 
betragen jeweils 196.000 €, die vom Markt Manching 
308.000 €. Soweit der Anteil je Mitglied und Jahr den Be-
trag von 196.000 € in 2026 (Landkreis und Bezirk) bzw. 
308.000 € in 2026 (Markt Manching) übersteigt, werden die 
übersteigenden Kosten vom Markt Manching übernommen.

Der Zweckverband ist ausdrücklich dazu verpflichtet, die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu 
beachten und über jährlich 700.000 € hinausgehende 
Betriebskosten zu vermeiden. Diese Verpflichtung gilt 
sinngem. auch für den § 14 Abs. 3.“

§2
Inkrafttreten

Die Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft und 
ersetzt die 5. Änderungssatzung.

Manching, 19. November 2025
Zweckverband kelten römer museum manching

Albert Gürtner
Landrat und Zweckverbandsvorsitzender

II.

Der Zweckverband hat die vorstehende Satzung der Re-
gierung von Oberbayern gemäß Art. 48 Abs. 2 KommZG 
angezeigt. Die Satzung wird hiermit gemäß Art. 48 Abs. 3 
Satz 1 KommZG amtlich bekannt gemacht.

ZWECKVERBAND II FÜR KÜNSTLICHE BESAMUNG 
DER HAUSTIERE, 86926 GREIFENBERG

Haushaltssatzung des Zweckverbandes II für künstli-
che Besamung der Haustiere, 86926 Greifenberg für 
das Haushaltsjahr 2026

I.

Aufgrund der Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 57 ff. der Ge-
meindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit     	 8.572.000 €

und

im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  	 1.897.000 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Betriebskostenumlage

Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben.

(2) Investitionsumlage

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Für die gem. § 21 Abs. 2 der Verbandssatzung festzuset-
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zenden Besamungsgebühren gilt die im Mitteilungsblatt 
des Zweckverbandes Nr. 90/2024 veröffentlichte Gebüh-
renordnung.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in 
Kraft.

Greifenberg, 3. Februar 2026
Zweckverband II für künstliche Besamung der Haustiere, 
86926 Greifenberg

Welzmiller 
Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen ab 
dem Tag der amtlichen Bekanntmachung bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in 
der Geschäftsstelle des Zweckverbandes für künstliche 
Besamung der Haustiere, Hechenwanger Str. 12, 86926 
Greifenberg, während der allgemeinen Geschäftsstunden 
zur Einsichtnahme auf.

ZWECKVERBAND FÜR RETTUNGSDIENST UND 
FEUERWEHRALARMIERUNG ERDING

Haushaltssatzung des Zweckverbandes für Rettungs-
dienst und Feuerwehralarmierung Erding für 2026

I.

Aufgrund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung – LKrO – in 
Verbindung mit Art. 34 Abs. 2 und Art. 40 Abs. 1 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
erlässt der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuer-
wehralarmierung Erding folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit	 3.010.300,00 €

und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit	 36.300,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Vermögenshaus-
halt nicht festgesetzt.

§ 4

Die Umlage nach § 16 der Verbandssatzung wird auf 
2.682.600,00 € festgesetzt.

Die Umlagesätze werden wie folgt festgesetzt:

Landkreis Ebersberg	 31,10 %
Landkreis Erding	 29,92 %
Landkreis Freising	 38,98 %

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
200.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in 
Kraft.

Erding, 19. Dezember 2025
Zweckverband für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung Erding

Martin Bayerstorfer
Verbandsvorsitzender

II. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß 
Art. 27 und 41 KommZG in Verbindung mit Art. 59 Abs. 3 
LKrO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des ZRF Erding, 
Alois-Schießl-Platz 6, Zimmer 306.6, während der allge-
meinen Geschäftsstunden zur Einsicht aus.
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Wirtschaft und Verkehr

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Bekanntmachung 

Gesetz über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerks-
gesetz – SchfHwG)

Bestellung zur betriebsangehörigen Vertreterin/zum betriebsangehörigen Vertreter für die Feuerstättenschau

bestellt zum bestellt bis Kehrbezirk Name

01.02.2026 30.11.2026 München 64 Michael Weber
16.02.2026 31.12.2028 Kraiburg Markus Diewald

München, 3. Februar 2026
Regierung von Oberbayern

Dr. Konrad Schober
Regierungspräsident

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Bekanntmachung 

Gesetz über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerks-
gesetz – SchfHwG)

Bestellung zur betriebsangehörigen Vertreterin/zum betriebsangehörigen Vertreter für die Feuerstättenschau

bestellt zum bestellt bis Kehrbezirk Name

16.02.2026 31.12.2028 Königsmoos Lukas Taubenberger
16.02.2026 31.12.2028 Petershausen Kilian Iacob

München, 9. Februar 2026
Regierung von Oberbayern

Dr. Konrad Schober
Regierungspräsident
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REGIERUNG VON OBERBAYERN

Veröffentlichung nach § 23 Abs. 2 des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes (AEG);
Freistellung von Eisenbahnbetriebsflächen in der Ge-
meinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, 
Flurstücke 1742/4, 1742/29 und 1841/4

Geschäftszeichen 3547.23.2_T-6

Nachstehend wird der Inhalt der Aufforderung zur Abgabe 
einer Stellungnahme gemäß § 23 Absatz 2 des Allgemei-
nen Eisenbahngesetzes (AEG) vom 27. Dezember 1993 
(BGBl.  I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), veröffentlicht.  
Es  gilt die Bekanntmachung im Bundesanzeiger.

Bei der Regierung von Oberbayern ist ein Antrag der 
Gemeinde Gmund am Tegernsee auf Freistellung von 
Bahnbetriebszwecken gemäß § 23 AEG für die Flurstücke 
1742/4, 1742/29 und 1841/4 am Bahnhof Gmund, Bahn-
strecke 9560 (Schaftlach – Tegernsee) eingegangen. Die 
Flächen dienen teilweise bereits anderen Zwecken als 
dem Eisenbahnbetrieb und sollen auch im Übrigen künftig 
anderweitig genutzt werden.

Hiermit werden die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die 
gemäß § 1 Absatz 2 des Regionalisierungsgesetzes vom 
27. Dezember 1993 bestimmten Stellen, die zuständigen 
Träger der Landes- und Regionalplanung, die betroffenen 
Gemeinden sowie die Eisenbahninfrastrukturunternehmen, 
soweit deren Eisenbahninfrastruktur an die vom Antrag 
betroffene Eisenbahninfrastruktur anschließt, zur Stellung-
nahme zum oben genannten Antrag aufgefordert.

Die Antragsunterlagen können bei der Regierung von 
Oberbayern, Maximilianstraße 39, 80538 München, Zimmer 
2312, während der Dienststunden eingesehen werden. 
Wenn Sie ein berechtigtes Interesse nachweisen, leiten 
wir Ihnen die Unterlagen auch in elektronischer Form zu. 
Wenden Sie sich ggf. bitte an die Regierung von Oberbay-
ern, Sachgebiet 23.2, Tel. 089 / 2176-2252, oder per E-Mail: 
Eisenbahnaufsicht@reg-ob.bayern.de.

Mit der Stellungnahme besteht Gelegenheit, Anregungen 
und Bedenken, die für oder gegen die Freistellung von 
Bahnbetriebszwecken der genannten Flurstücke sprechen, 
vorzutragen.

Die Stellungnahme ist der Regierung von Oberbayern unter 
der oben genannten Adresse bis spätestens 13.03.2026 
zu übermitteln.

München, 12. Februar 2026
Regierung von Oberbayern

Dr. Konrad Schober
Regierungspräsident

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Veröffentlichung nach § 23 Abs. 2 des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes (AEG);
Freistellung von Eisenbahnbetriebsflächen in der 
Kreisfreien Stadt Ingolstadt, Gemarkung Ingolstadt, 
Teilfläche des Flurstücks 2887

Geschäftszeichen 3547.23.2_A-2

Nachstehend wird der Inhalt der Aufforderung zur Abgabe 
einer Stellungnahme gemäß § 23 Absatz 2 des Allgemei-
nen Eisenbahngesetzes (AEG) vom 27. Dezember 1993 
(BGBl.  I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), veröffentlicht. 
Es gilt die Bekanntmachung im Bundesanzeiger.

Bei der Regierung von Oberbayern ist ein Antrag der Audi 
AG auf Freistellung von Bahnbetriebszwecken gemäß § 23 
AEG für eine Teilfläche des Flurstücks 2887 auf dem abge-
schlossenen Betriebsgelände der Audi AG eingegangen. 
Die Fläche diente bislang dem Eisenbahnbetrieb und soll 
künftig anderweitig genutzt werden.

Hiermit werden die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die 
gemäß § 1 Absatz 2 des Regionalisierungsgesetzes vom 
27. Dezember 1993 bestimmten Stellen, die zuständigen 
Träger der Landes- und Regionalplanung, die betroffenen 
Gemeinden sowie die Eisenbahninfrastrukturunternehmen, 
soweit deren Eisenbahninfrastruktur an die vom Antrag 
betroffene Eisenbahninfrastruktur anschließt, zur Stellung-
nahme zum oben genannten Antrag aufgefordert.

Die Antragsunterlagen können bei der Regierung von 
Oberbayern, Maximilianstraße 39, 80538 München, Zimmer 
2312, während der Dienststunden eingesehen werden. 
Wenn Sie ein berechtigtes Interesse nachweisen, leiten 
wir Ihnen die Unterlagen auch in elektronischer Form zu. 
Wenden Sie sich ggf. bitte an die Regierung von Oberbay-
ern, Sachgebiet 23.2, Tel. 089 / 2176-2252, oder per E-Mail: 
Eisenbahnaufsicht@reg-ob.bayern.de.

Mit der Stellungnahme besteht Gelegenheit, Anregungen 
und Bedenken, die für oder gegen die Freistellung von 
Bahnbetriebszwecken der genannten Flurstücke sprechen, 
vorzutragen.

Die Stellungnahme ist der Regierung von Oberbayern unter 
der oben genannten Adresse bis spätestens 27.02.2026 
zu übermitteln.

München, 12. Februar 2026
Regierung von Oberbayern

Dr. Konrad Schober
Regierungspräsident



Oberbayerisches Amtsblatt Nr. 4 vom 20. Februar 202641	

Landesentwicklung

PLANUNGSVERBAND REGION INGOLSTADT

Bekanntmachung

Am Donnerstag, den 5. März 2026 findet um 09:30 Uhr  
im Sitzungssaal Zimmer 3.009 (3. Stock) des Landratsam-
tes Eichstätt – Dienstleistungszentrum Lenting – Bahnhof-
straße 16, 85101 Lenting, die nächste öffentliche Sitzung 
des Planungsausschusses statt.

Tagesordnung

TOP 1
	
Änderung des Regionalplanes Ingolstadt, Fortschreibung 
des Kapitels Windenergie: Sachstand, Rahmenkonzeption 
und Reduktion der Flächenkulisse mit Ziel 1,1 %

TOP 2	
	
Verschiedenes

Lenting, 10. Februar 2026
Planungsverband Region Ingolstadt
 
Petra Kleine
3. Bürgermeisterin Stadt Ingolstadt 
und Verbandsvorsitzende

Umweltfragen

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Gentechnikgesetz;
Genehmigungsverfahren für die Errichtung und den 
Betrieb einer gentechnischen Anlage der Bavarian 
Nordic GmbH, in der gentechnische Arbeiten der Si-
cherheitsstufe 3 durchgeführt werden sollen

Bekanntmachung vom 12. Februar 2026
Gz. 55.1GT-8791.GT_2-1442-1

1. Verfügender Teil der Genehmigung:

Der Bavarian Nordic GmbH, Fraunhoferstr. 13, 82152  
Planegg, wurde auf Antrag die Errichtung und der Betrieb 
einer gentechnischen Anlage, in der gentechnische Ar-
beiten der Sicherheitsstufe 3 durchgeführt werden sollen, 
am Standort Gräfelfing, Am Haag 16, mit Bescheid der 
Regierung von Oberbayern vom 22. Januar 2026, Gz. 
55.1GT-8791.GT_2-1442-1, genehmigt.

Bei den gentechnischen Arbeiten handelt es sich um Arbei-
ten mit rekombinanten Chikungunyaviren auf Basis eines 
Impfstammes.

Die Genehmigung wurde mit Auflagen zum Brand-, Was-
ser-, Arbeits- und Umweltschutz versehen.

2. Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
in 80335 München

Postfachanschrift:
Postfach 20 05 43,
80005 München

Hausanschrift:
Bayerstraße 30,
80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

•	 Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nie-
derschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformer-
satz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

•	 Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Kla-
gen grundsätzlich elektronisch einreichen.

•	 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig.

3. Zustellung und Kenntnisnahmemöglichkeit:

Eine Ausfertigung dieses Bescheides liegt bis zum 
6. März 2026 bei der Regierung von Oberbayern, Maxi-
milianstraße 39, 80538 München, Zimmer 3225, während 
der allgemeinen Besuchszeiten zur Einsicht aus. Mit Ende 
der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zugestellt.

Der Genehmigungsbescheid kann bis zum Ablauf der 
Rechtsbehelfsfrist von den Beteiligten schriftlich bei der 
Regierung von Oberbayern, Maximilianstraße 39, 80538 
München, unter Angabe des oben genannten Geschäfts-
zeichens angefordert werden.

München, 12. Februar 2026
Regierung von Oberbayern

Dr. Konrad Schober
Regierungspräsident
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Nichtamtlicher Teil

Die Regierung von Oberbayern trauert um

Herrn Mario Becherer
der am 28. Januar 2026 im Alter von 53 Jahren plötzlich verstorben ist.

Mario Becherer war seit Januar 2022 bei der Regierung von Oberbayern im Bereich S 3 Digitalisierung und 
IT – Telefonie tätig.

Im ganzen Haus war Herr Becherer bekannt und sehr geschätzt, nicht nur, weil er für jedes Problem eine  
Lösung fand, sondern vor allem, weil er außerordentlich hilfsbereit und freundlich war. Offen und zugewandt 
ging er auf die Kolleginnen und Kollegen zu. Er hinterfragte, dachte weiter und setzte Lösungen positiv und 
pragmatisch um. 

Für viele von uns war er weit mehr als ein Kollege: Mario Becherer war ein Freund. 

Sein Tod hat seine Familie und uns alle unerwartet und tief getroffen. Wir behalten ihn in dankbarer und ehrender 
Erinnerung und drücken seiner Familie und den Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aus.

München, den 2. Februar 2026

Dr. Konrad Schober	 Beate Hailer
Regierungspräsident	 Personalratsvorsitzende

Nachruf
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